
 
 
 
 
 
SWICO-Beitragsreglement  
 
 
Dieses Beitragsreglement legt den Jahresbeitrag der Verbandsmitglieder fest. Es bildet gemäss Art. 
13 der Statuten einen integrierenden Bestandteil derselben. 
 
 
Gemäss rechtskräftigem Beschluss der Generalversammlung vom 23. April 2008 gelten ab 
Kalenderjahr 2009 folgende Ansätze: 
 
 
Einordnung Jahresbeitrag (CHF) ohne MWSt 
1   1’200.- 
2   1'800.- 
3   2'500.- 
4   3'800.- 
5  5'000.- 
 
Massgeblich für die Erhebung der Einordnungs-Ziffer sind die unten stehenden Listen a) und b). Für 
die Erhebung des Jahresbeitrags kann die tiefere Einordnung gewählt werden. 

 
 
a) Basis Anzahl Mitarbeiter: 
Einordnung Anzahl Mitarbeiter 
1   bis 10 
2   11 bis 50 
3   51 bis 150 
4   151 bis 300 
5   über 300 
 
Für die Erhebung der Anzahl Mitarbeiter gilt das Stichdatum 1.1. des Beitragsjahres. 

 
 
b) Basis Umsatz in der Schweiz (CHF): 
Einordnung Umsatz 
1   bis 5 Mio. 
2   5 bis 20 Mio. 
3   20 bis 50 Mio. 
4   50 bis 200 Mio. 
5   über 200 Mio. 
 
Für die Erhebung des Umsatzes gilt der fakturierte Umsatz von Januar bis Dezember des Vorjahres. 

 
 
Zürich, 23. April 2008 

 


